
Änderung des Personenstandgesetzes 
und seine Auswirkungen

schafft Spielraum
durch Fachwissen 

Mit dem 01. Januar 2009 tritt die Novelle des Personenstandsgesetzes in Kraft. Mit dem Gesetz wird das 
Personenstandsrecht vereinfacht. An die Stelle der hergebrachten Personenstandsbücher treten in Zukunft 
elektronische Personenstandsregister. In den zuständigen Standesämtern werden sich damit die Anzahl der zu 
führenden Register wie auch die in diese Register aufzunehmenden Daten reduzieren.

1. Zuständigkeit:

Ab dem 1. Januar 2009 sind die Kommunalarchive zuständig für die Endarchivierung der Personenstands-
register. Grundlage hierfür sind die jeweiligen Landesarchivgesetze. Zuständig für die Archivierung der 
Personenstandsunterlagen sollten die Archive derjenigen Städte, Ämter oder Gemeinden sein, in denen nach 
der jeweils gültigen Standesamtsgliederung ein Standesamt seinen Sitz hat (Standortprinzip).

2. Folgen für die kommunalen Archive:

•	 Anbietung:
	 Im Unterschied zum heutigen Verfahren werden die Personenstandsregister- und – bücher von den
	 Standesämtern nur befristet weitergeführt. Nach Ablauf der Fristen müssen diese mit Beginn des 
	 Jahres 2009 dem zuständigen Archiv, i. d. R. dem Stadt,- Amts- oder Gemeindearchiv, für die 	
	 dauernde Endarchivierung zugeleitet werden und zwar: alle Heiratsbücher bis 1928, Geburtenbücher 
	 bis 1898 und Sterbebücher bis 1978, ferner die dazugehörigen Sammelakten und Zweitbücher.
	 In den Folgejahren kommt jeweils ein weiterer Jahrgang hinzu, ab 2038 auch Familienbücher. 
	 Personenstandsbücher und Zweitbücher sind räumlich getrennt und vor unbefugtem Zugriff geschützt 
	 zu lagern.

• 	 Benutzung:
	 Die bisher rigide Nutzungsbeschränkung von Personenstandsunterlagen wird nach Ablauf der 
	 Fortführungsfristen durch die liberalen Benutzungsregelungen des Archivrechts ersetzt. Damit ist mit 
	 einer verstärkten genealogischen Nutzung von Personenstandsunterlagen zu rechnen.

• 	 Elektronische Registerführung:
	 Personenstandsregister werden ab spätestens 2013 elektronisch geführt. Die Archive haben damit 
	 mittelfristig die Personenstandsregister in digitaler Form zu übernehmen.

3. Maßnahmen:

	 Um die Neuregelungen umzusetzen, müssen die Archivträger, insbesondere die
	 Kommunen, entsprechende Vorbereitungen treffen und Maßnahmen ergreifen:

• 	 Dem zuständigen Archiv müssen die benötigten Räumlichkeiten und Mittel für eine gesetzes-
	 konforme Lagerung und Erhaltung der Unterlagen zur Verfügung stehen.

• 	 Das Archiv muss über hinreichend geschultes und ausreichendes Personal verfügen, das die zu 
	 erwartende vermehrte Benutzung durch Anfragen und Einsichtnahme im Lesesaal bewältigen kann; 
	 anfallende Gebühren für die Auskunftserteilung sind zu regeln.

• 	 Archivare sind an der Einführung eines elektronischen Systems zu beteiligen, um die langfristige 
	 Datensicherung in Archivsystemen sicherzustellen.



Unsere Lösungsbeispiele 

zur Archivierung  Ihrer Personenstandsbücher wie Familien-, 
Geburten- und Sterbebücher.

Buch-Schuber und -Futteral

Zum Schutz Ihrer wertvollen Bücher werden Schuber und Futteral als 
Einzelstücke in Handarbeit (ohne Verwendung von Metallteilen) individuell 
nach dem jeweiligen Buchformat gefertigt. 
Der Schuber ist an zwei Seiten offen und ermöglicht so einen schonenden 
Umgang mit dem Buch. Eingestellt in das Futteral ist das Buch vor äußeren, 
saueren Einflüssen sowie Licht, Staub usw. geschützt.  

Zug-/ Bändelmappe

Für Bücher, die stehend archiviert werden müssen, bieten Faszikelmappen 
einen idealen Schutz. Die bestechende Funktionalität ergibt sich aus der 
Kombination von Aktendeckel und Einschlagmappe. Die Mappe passt sich 
variabel der Stärke des Buches an, stabilisiert dieses und schützt es durch 
die Verwendung von hochwertigstem Archivkarton.

• auf Wunsch mit eingezogenen Bändern

Buchschutzverpackung

Zur sicheren und günstigen Aufbewahrung von Büchern. Sie lassen sich ganz 
einfach zusammenstecken.

• staubsichere Ablage
• in perfekter, einfacher Stecktechnik
• ohne Verwendung von Metallteilen
• planliegende Anlieferung, platzsparende Lagerung
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Es gibt hierfür nicht die Lösung oder das Archivierungsverfahren, genausowenig wie es einheit-
liche Personenstandsbücher gibt. Sie sind so individuell wie die Menschen für die sie angelegt 
werden.
Deshalb haben wir Ihnen aus unserer Erfahrung heraus hier drei Beispiele aufgeführt, die sich 
in der Praxis als beste und sicherste Lösungen herausgestellt haben.

Wir  bitten um ein  Beratungsgespräch


